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▶▶ Sonderausgaben
Auswirkungen von Bonuszahlungen der gesetzlichen Krankenkasse 

| Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der Grundlage von § 65a SGB V 
gewährte Geldprämie (Bonus) für gesundheitsbewusstes Verhalten stellt auch 
bei pauschaler Ausgestaltung keine die Sonderausgaben mindernde Beitrags-
erstattung dar. Dies gilt nach einer Entscheidung des BFH (6.5.20, X R 16/18, 
Abruf-Nr. 217591; BFH, PM Nr. 36/20 vom 27.8.20) zumindest dann, wenn durch 
den Bonus ein konkret der Gesundheitsmaßnahme zuzuordnender finanzieller 
Aufwand des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise ausgeglichen wird. |

Ein gesetzlich krankenversicherter Steuerpflichtiger hatte von seiner Kran-
kenkasse Boni für „gesundheitsbewusstes Verhalten“ i. H. von 230 EUR er-
halten (u. a. für einen Gesundheits-Check-up, eine Zahnvorsorgeuntersu-
chung, die Mitgliedschaft in einem Sportverein sowie für den Nachweis eines 
gesunden Körpergewichts). Das FA behandelte die Boni wegen der rein pau-
schalen Zahlung als Erstattung von KV-Beiträgen und minderte den Sonder-
ausgabenabzug. Demgegenüber wertete das FG Sachsen die Zahlungen als 
Leistungen der Krankenkasse, die weder die Sonderausgaben beeinflussen, 
noch als sonstige Einkünfte eine steuerliche Belastung auslösen.

Unter Fortentwicklung seiner bisherigen Rechtsprechung zur steuerlichen 
Behandlung von Bonuszahlungen gemäß § 65a SGB V (vgl. BFH 1.6.16, X R 
17/15) nimmt der BFH eine differenzierte Betrachtung vor:

▶� Auch pauschale Boni mindern nicht die Sonderausgaben und sind zudem 
nicht als steuerlich relevante Leistung der Krankenkasse anzusehen. Vor-
aussetzung ist aber, dass die Maßnahme beim Steuerpflichtigen Kosten aus-
löst und die hierfür gezahlte und realitätsgerecht ausgestaltete Pauschale 
geeignet ist, den eigenen Aufwand ganz oder teilweise auszugleichen. 

▶� Der eigene Aufwand fehlt z. B. bei Schutzimpfungen oder der Zahnvorsorge, 
da diese Maßnahmen bereits vom Basiskrankenversicherungsschutz um-
fasst sind. In diesen Fällen liegt eine den Sonderausgabenabzug mindernde 
Beitragserstattung der Krankenkasse vor. Gleiches gilt für Boni, die für den 
Nachweis eines aufwandsunabhängigen Verhaltens oder Unterlassens  
(z. B. gesundes Körpergewicht, Nichtraucherstatus) gezahlt werden. 
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▶▶ Praxisverkauf
Begünstigte Praxisveräußerung trotz neuer mandate

| Die Fortführung einer freiberuflichen Tätigkeit in geringem Umfang ist für 
eine steuerbegünstigte Praxisveräußerung unschädlich, wenn die darauf 
entfallenden Umsätze in den letzten drei Jahren weniger als 10 % der 
gesam ten Einnahmen ausmachten. Bisher bewertete die Verwaltung die 
Hinzugewinnung neuer Mandate/Patienten – auch ohne Überschreiten der 
10 %-Grenze – in jedem Fall als schädlich. Erfreulich, dass sich die Verwal-
tung nun der anderslautenden Meinung des BFH (11.2.20, VIII B 131/19) ge-
beugt hat, wonach eine geringfügige Tätigkeit auch die Betreuung neuer 
Mandate umfassen kann (FinMin Sachsen-Anhalt 14.5.20, 45-S 2242-85). |
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